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Signatur StAZH OS 3 (S. 10-11) 

Titel Gesetz betreffend die Eintheilung und Ausscheidung 
des bisherigen Kanzleybezirkes Kyburg. 

Ordnungsnummer  

Datum 22.12.1832 
 
[S. 10] §. 1. Die Kirchgemeinden Basserstorf, Wallisellen, Kloten, Einbrach, Lufingen 
werden von dem Notariat Kyburg ausgeschieden, und bilden einen eigenen 
Notariatskreis, dessen Kanzley nach Kloten verlegt wird. 
§. 2. Die Kirchgemeinden Hittnau, Bauma, Sternenberg werden ebenfalls von dem 
Notariat Kyburg ausgeschieden, und bilden nebst der Kirchgemeinde Pfäffikon, welche 
bisher zu den Notariatskanzleyen Kyburg und Greifensee gehörte, einen eigenen 
Notariatskreis, dessen Kanzley nach Pfäffikon verlegt wird. 
§. 3. Die zu andern Gemeinden oder Bezirken gehörenden Ortschaften, welche im 
Protokolle mit einer der erwähnten Gemeinden verbunden sind, werden einstweilen mit 
der betreffenden Notariatskanzley vereinigt. 
§. 4. Die zur Kirchgemeinde Bülach gehörigen Civil-Gemeinden Nieder- und Ober-Rüti, 
Winkel, Seeb, Eschenmosen, Bühlhof, Rübisberg, werden von der Notariatskanzley 
Kyburg getrennt, und derjenigen von Bülach zugetheilt. 
§. 5. Ueber die Abtrennung anderer außerhalb dem Bezirke Pfäffikon liegenden 
Gemeinden von // [S. 11] der Notariatskanzley Kyburg werden später gesetzliche 
Bestimmungen erlassen werden. 
§. 6. Das Obergericht wird die Ausscheidung der Kanzleybezirke und der Protokolle 
leiten. 
§. 7. Der Regierungsrath ist mit der Vollziehung des gegenwärtigen Gesetzes 
beauftragt. 
 
Zürich, den 22. Christmonath 1832. 
 
Im Nahmen des Großen Rathes: 
Der Präsident, 
Dr. F. L. Keller. 
Der erste Secretär, 
Finsler. 
 
Wir Bürgermeister und Regierungsrath des Standes Zürich haben zum Behuf der 
Vollziehung des vorstehenden Gesetzes verordnet: 
Dieses Gesetz soll gedruckt und den betreffenden Behörden zugestellt werden. 
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Also beschlossen Montags den 24. Christmonath 1832. 
 
Der Amtsbürgermeister, 
Hirzel. 
Der erste Staatsschreiber, 
Hottinger. 
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